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1. ANLASS, ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG  

 

Vor dem Hintergrund des Klimawandels erlangt der zügige Ausbau erneuerbarer Energien 

eine zunehmend größere Bedeutung. Mit einem umfassenden Katalog verschiedenster Ge-

setzesänderungen soll die Energiewende bundesweit forciert werden. Das Ziel ist eine voll-

ständig treibhausgasneutrale Energieerzeugung in Deutschland. Die Photovoltaik ist für den 

Ausbau der erneuerbaren Energien neben der Windenergie eine zentrale Technologie zum 

Erreichen der Klimaziele.  

 

Niedersachsen hat sich das Ziel gesetzt, seinen Energiebedarf bis 2040 vollständig aus er-

neuerbaren Energien zu decken. Etappenziel des Niedersächsischen Gesetzes zur Förde-

rung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels (Niedersächsi-

sches Klimagesetz – NKlimaG) für das Land Niedersachsen ist, bis zum Jahr 2033 auf min-

destens 0,5 Prozent der Landesfläche Strom durch Freiflächenphotovoltaikanlagen (FFPV-

Anlagen) zu erzeugen. Dabei können auf das zu erreichende Ziel Flächen angerechnet wer-

den, die für eine Nutzung durch Freiflächenanlagen bereits ausgewiesen sind. Zur Verwirkli-

chung der Ziele kommt den Kommunen als Träger der kommunalen Planungshoheit bei der 

Planung von FFPV-Anlagen eine zentrale Bedeutung zu.  

 

Mit dem Ziel einer Steuerung und sinnvollen Planung des Ausbaus der Solarenergienutzung 

auf Freiflächen, hat die Gemeinde Diekholzen die Nefino GmbH beauftragt, ein Standortkon-

zept für FFPV-Anlagen in der Gemeinde Diekholzen zu erstellen. Das Standortkonzept liegt 

seit 2023 vor und wurde im Mai 2024 aufgrund der Änderung des NklimaG aktualisiert. 

Durch die fachliche Bewertung der Flächen des Gemeindegebietes wurden geeignete Flä-

chen für FFPV-Anlagen ermittelt.  

 

Das rd. 2,6 ha große Plangebiet der 11. Änderung des Flächennutzungsplans stellt gemäß 

dem Standortkonzept der Nefino GmbH einen geeigneten Standort für die Errichtung einer 

FFPV-Anlage dar.  

 

Der Rat der Gemeinde Diekholzen hat in seiner Sitzung am 28.09.2023 die Aufstellung der 

11. Änderung des Flächennutzungsplans Diekholzen für die Ausweisung der Fläche als 

Sondergebiet Photovoltaik beschlossen.  

 

Die Flächen sind im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Diekholzen als Flächen 

für die Landwirtschaft dargestellt. Da es sich nicht um ein im Außenbereich privilegiertes 

Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) handelt, ist die Aufstellung ei-

nes Bebauungsplans und eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich.  

 

Mit der Aufstellung dieser 11. Flächennutzungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Errichtung einer FFPV-Anlage durch die Ausweisung eines sonsti-

gen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Photovoltaik geschaffen werden. Mit der da-

mit verbundenen Nutzung erneuerbarer Energien wird der Klimaschutz im Sinne des § 1 

Abs. 5 Satz 2 BauGB gefördert.  

 

Weiterhin entspricht das Vorhaben den aktuellen bundes- und landespolitischen Zielsetzun-

gen, den Ausbau erneuerbarer Energien zu erhöhen und zu beschleunigen.  

 

Die 11. Änderung des Flächennutzungsplans wird im Parallelverfahren mit der Aufstellung 

des Bebauungsplans Söhre Nr. 11 „Solarpark Am Trauerberge“ durchgeführt. Mit der Ände-
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rung des Flächennutzungsplans werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaf-

fen, um den Bebauungsplan Söhre Nr. 11 aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.  

 

 

2. LAGE UND GEBIETSBESCHREIBUNG  

2.1 Lage, Geltungsbereich, Größe und Eigentumsstruktur  

 

Lage  

Der Ortsteil Söhre liegt in der Gemeinde Diekholzen. Die weiteren Ortsteile der Gemeinde 

Diekholzen sind Diekholzen im Westen, Barienrode im Norden und Egenstedt im Osten vom 

Ortsteil Söhre.  

 

In rd. 1,5 km Entfernung nördlich vom Plangebiet verläuft die Bundesstraße B 243. Nördlich 

der Bundesstraße verläuft die Bahntrasse der Strecke Hildesheim-Goslar mit dem nächstge-

legenen Haltepunkt in Groß Düngen. Über die Kreisstraße K 302 ist das westlich gelegene 

Diekholzen als zentraler Gemeinde- und Verwaltungssitz der Gemeinde Diekholzen in rd. 

3,5 km Entfernung zu erreichen.  

 

Südlich von Söhre in knapp 1 km Entfernung vom Plangebiet erstreckt sich der Hildesheimer 

Wald mit dem Höhenzug Tosmarberg. Im nördlichen Bereich des Ortsteils Söhre verläuft die 

Beuster (Gewässer II. Ordnung).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 1: Lage des Plangebietes; Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- 

und Katasterverwaltung, ©2024   GeobasisdatenViewer Nds. unmaßstäbl. Darstellung 

 

 

Plangebiet 
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Geltungsbereich und Größe 

Der Änderungsbereich umfasst die rd. 2,57 ha große Fläche des Flurstücks 196/1 und liegt 

in der Flur 2 der Gemarkung Söhre. 

 

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

 

 im Norden durch einen Weg (Flurstücke 234/1 und 127/3) 

 im Süden durch den Entwässerungsgraben (Flurstück 249) 

 im Osten durch die ca. 1,48 m breite Grabenparzelle des Flurstücks 147 

 im Westen durch das ca. 1,55 m breite Flurstück 248  

 

Die genaue Abgrenzung ist aus der Planzeichnung im Maßstab 1 : 5.000 ersichtlich. 

 

 

Eigentumsstruktur 

Das Flurstück 196/1 befindet sich in privatem Eigentum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2: Lage des Geltungsbereiches; Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermes-

sungs- und Katasterverwaltung, ©2024   GeobasisdatenViewer Nds. unmaßstäbl. Darstellung 
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2.2 Gebietsbeschreibung und Topographie 

 

Der Änderungsbereich grenzt an den östlichen Siedlungsrand des Ortsteils Söhre und stellt 

den Übergang von der Siedlungsfläche zur freien Landschaft dar. Die nordwestlich angren-

zende Wohnbebauung ragt zwischen den Straßen „Trauerberg“ und „Rohland“ in die freie 

Landschaft hinein. Die angrenzenden Wohngrundstücke sind durch Einfamilienhausbebau-

ung mit großen Gärten geprägt. Das ca. 1,55 m breite Flurstück 248 liegt zwischen der ein-

gefriedeten Wohnbebauung und dem Plangebiet.  

 

Richtung Norden, Süden und Osten schließen ausgedehnte Ackerflächen an den Ände-

rungsbereich. Südöstlich grenzt eine ca. 1.000 m² große Gehölzfläche aus Sträuchern an 

das Plangebiet, bzw. ragt teilweise in das Plangebiet hinein.  

 

Ein von Südosten kommender vegetationsarmer Entwässerungsgraben (Gewässer III. Ord-

nung) begrenzt das Plangebiet im Süden. Laut der Niedersächsischen Umweltkarten1 han-

delt es sich um ein Gewässer, das mehr als 6 Monate im Jahr trockenfällt.  

 

Im Südwesten endet die Straße „Rohland“ vor dem Änderungsbereich bzw. dem 1,55 m 

schmalen Flurstück 248. Im Nordosten grenzt ein Feldweg an das Plangebiet. Er stellt die 

Verlängerung der Straße „Trauerberg“ dar und ist Teil eines Wegenetzes zur Erschließung 

der landwirtschaftlichen Flächen. Der Weg wird auch für Freizeit und Erholung genutzt. Am 

Wegesrand auf Höhe des Plangebietes befindet sich eine kleine Sitzecke mit einer Bank und 

kleinen Zier- bzw. Nadelgehölzen sowie zwei Rosskastanien (Aesculus hippocastanum).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 3: Blick von der Röderhofer Straße Richtung Norden auf das Plangebiet, das im Hintergrund liegt, planer-

zirkel 02/2024 

 

 

Das Plangebiet selbst ist vollständig unbebaut und stellt sich als Intensivgrünland dar. Es 

wird als Mähwiese bewirtschaftet.  

 

                                                
1 Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Umweltkarten Niedersachsen, Verzeich-
nis trockenfallende Gewässer, 03/2024 

Plangebiet 
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Das Gelände des Plangebietes ist von Nord nach Süd stark abfallend geneigt. Die Steigung 

beträgt ca. 7°: Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich auf einer Höhe 

zwischen ca. 109 m NHN im Südwesten und 125 m NHN im Nordosten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4: Blick Richtung Westen: Graben südlich entlang des Plan-

gebietes, planerzirkel 02/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5:  Blick vom nördlichen Feldweg Richtung Westen: Die 

Straße „Trauerberg“ (asphaltiert) im Bereich der Zufahrt zum Plan-

gebiet, planerzirkel 02/2024 
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Abb. 6: Blick nach Südosten: Südöstliche Begrenzung des Plan-

gebietes entlang der Grabenparzelle; im Hintergrund der südöstlich 

an das Plangebiet angrenzende Gehölzbestand, planerzirkel 

02/2024 

 

 

 

2.3 Boden  
 

Das Plangebiet ist der naturräumlichen Region „Weser- und Weser-Leinebergland“ zuzuord-

nen und liegt in der Bodenregion „Bergland“.  

 

Gemäß der Bodenkarte von Niedersachsen 1:50.000 (BK50) herrscht im Plangebiet mittlere 

Braunerde vor (Niedersächsisches Bodeninformationssystem, NIBIS®Kartenserver, Landes-

amt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 03/2024).  

 

 

Schutzwürdigkeit 

Gemäß der Karten „Suchräume für schutzwürdige Böden“ des NIBIS®Kartenserver (LBEG) 

(03/2024) zählen die Böden im Plangebiet nicht zu den besonders schutzwürdigen Böden2. 

 

Natürliche Ertragsfähigkeit und Bodenzahl  

Mit der Bodenzahl wird auf Grundlage des Acker-Schätzungsrahmens die natürliche Ertrags-

fähigkeit des Bodens ermittelt. Die Bodenzahl berücksichtigt dabei Bodenart, Zustandsstufe 

und Entstehungsart. Die Bodenzahlen umfassen den Wertebereich 7 - 100. Je höher die 

Wertzahl, umso höher ist die natürliche Ertragsfähigkeit des Bodens. Durch Zu- und Ab-

schläge in Bezug auf die Bodenzahl wird die Ackerzahl ermittelt. Hierbei werden Unterschie-

de in der Ertragsfähigkeit berücksichtigt, die auf Klima- und Wasserverhältnisse, Geländege-

stalt, Steingehalt oder andere Faktoren zurückzuführen sind.  

 

Die Bodenzahl/Ackerzahl im Bereich des Plangebietes liegt bei 42/38 (NIBIS®Kartenserver, 

LBEG, 03/2024).  

 

                                                
2 Grundlage für die Ermittlung der Schutzwürdigkeit ist die Auswertung der Bodenkarte von Niedersachsen 

1 : 50.000 (BK50). 
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Wassererosionsgefährdeter Standort 

Gemäß dem NIBIS®Kartenserver (LBEG, 06/2024) befindet sich das Plangebiet in einem 

Bereich mit einer extrem hohen Erosionsgefährdung durch Wasser. 

 

 

Bodenkundliche Feuchtestufe 

Gemäß dem NIBIS®Kartenserver (LBEG, 03/2024) befindet sich das Plangebiet in einem 

Bereich mit einer bodenkundlichen Feuchtestufe von 2,4.  

 

 

 

 

 

3. PLANUNGSGRUNDLAGEN  

 

3.1 Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023 
 

Auf Bundesebene wurde mit dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuer-

bare-Energien-Gesetz – EEG 2023) vom 21. Juli 2014, zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 8. Mai 2024, das überragende öffentliche Interesse der erneuerbaren Ener-

gien festgeschrieben.  

 

„Ziel dieses Gesetzes ist insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes die 

Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung, die voll-

ständig auf erneuerbaren Energien beruht.“ (§ 1 Abs. 1 EEG 2023) 

 

Gemäß § 2 EEG 2023 liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazuge-

hörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen 

Gesundheit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgas-

neutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-

führende Schutzgüterabwägung eingebracht werden.  

 

Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist die Steigerung des Anteils des aus erneuerba-

ren Energien erzeugten Stroms. In Bezug auf Solaranlagen soll gemäß § 4 EEG 2023 durch 

eine Steigerung der installierten Leistung von Solaranlagen 400 Gigawatt im Jahr 2040 er-

reicht werden. Die vorliegende Planung trägt zum Erreichen dieses Ziels bei.  

 

 

3.2 Niedersächsisches Klimagesetz (NKlimaG) 

 

Das Niedersächsische Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Fol-

gen des Klimawandels (NKlimaG) vom Dezember 2020, zuletzt geändert am 12.12.2023, 

gibt die Niedersächsischen Klimaziele vor. Um die Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 

2040 zu erreichen, ist im Bereich der erneuerbaren Energien ein beschleunigter Ausbau si-

cherzustellen.  

 

Mit der Änderung des NKlimaG im Dezember 2023 wird das Flächenziel für FFPV-Anlagen 

von 0,47 % auf 0,5 % erhöht. Bis 2035 soll die installierte Leistung von Photovoltaik von der-



11. Änderung Flächennutzungsplan Diekholzen Begründung 

 8 
 

zeit 7,1 GW auf 65 GW ausgebaut werden, davon 15 GW auf Freiflächen. Bis zum Jahr 2033 

soll auf mindestens 0,5 % der Landesfläche Strom durch Freiflächenanlagen erzeugt wer-

den. Auf dies Flächenziel werden auch Flächen angerechnet, die für eine Nutzung durch 

Freiflächenanlagen ausgewiesen sind oder für die eine Genehmigung für die Errichtung und 

den Betrieb vorliegt.  

 

Für die Planung von Freiflächenanlagen wird unter § 3a NKlimaG genauer definiert, auf wel-

chen Böden bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen FFPV-Anlagen geplant werden sol-

len:  

1. Kohlenstoffreiche Böden, für die die Möglichkeit der Wiedervernässung besteht,  

2. Böden mit einer bodenkundlichen Feuchtestufe kleiner als 3 oder größer als 8, die eine 

besondere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz nicht aufweisen,  

3. Altlastenverdächtigen Flächen sowie 

4. Ackerflächen mit einer mindestens hohen potenziellen Erosionsgefährdung durch Wasser. 

 

Auf Böden mit einer Grünland- und Ackerzahl von 50 oder mehr sollen Freiflächenanlagen 

(mit Ausnahme von Agri-Photovoltaikanlagen) nur dann installiert werden, wenn sie zugleich 

Böden der obigen Kategorien 2.-3. sind. 

 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um Flächen mit einer extrem hohen Erosionsgefährdung 

durch Wasser, um Böden mit einer bodenkundlichen Feuchtestufe kleiner als 3 sowie um 

Böden mit einer Grünland- und Ackerzahl kleiner 50. Damit erfüllt das Plangebiet Kriterien 

nach § 3a NKlimaG zur Errichtung von FFPV-Anlagen.  

 

 

3.3 Raumordnung  
 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Das 

Landesraumordnungsprogramm (LROP) und das Regionale Raumordnungsprogramm 

(RROP) enthalten Grundsätze sowie konkrete Ziele der Raumordnung und Landesplanung, 

die auf der Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes über Raumordnung und Landespla-

nung (NROG) erstellt wurden.  

 

Im Folgenden sind die für die vorliegende Planung relevanten Ziele der Raumordnung und 

Landesplanung aufgeführt.  

 

Die Raumordnung hat den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes gemäß § 2 Abs. 2 

Satz 6 Raumordnungsgesetz (ROG) Rechnung zu tragen. Gleichzeitig ist die Raumentwick-

lung nach den Grundsätzen der Bundesraumordnung verpflichtet, bei der Gestaltung räumli-

cher Nutzungen, Naturgüter sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen und die erstma-

lige Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu verringern, 

u.a. durch die vorrangige Ausschöpfung der Potenziale für die Wiedernutzbarmachung von 

Flächen (§ 2 Abs. 2 Satz 6 ROG). Daher sind aus planerischer Sicht insbesondere bereits 

versiegelte, baulich vorgeprägte und kontaminierte Flächen als potenziell besonders geeig-

net für die Errichtung von FFPV-Anlagen einzustufen.  

 

Das Flächenpotenzial der aus raumordnerischer Sicht besonders geeigneten Standorte im 

Außenbereich ist jedoch begrenzt, so dass es erforderlich sein wird, weitere Potenzialflächen 

in den Blick zu nehmen, um die Ausbauziele für FFPV-Anlagen in Niedersachsen erreichen 
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zu können. Für das gesamte Gemeindegebiet von Diekholzen zeigt das Standortkonzept der 

Nefino GmbH Potenzialflächen für die Errichtung von FFPV-Anlagen auf (siehe Punkt 3.9).  

 

 

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 

Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen formuliert Ziele für die räumliche Ent-

wicklung des Landes und gibt insofern Vorgaben für den Rahmen der Regionalen Raumord-

nungsprogramme. Die Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersach-

sen in der Fassung vom 26. September 2017 wurde in Teilen 2022 geändert.  

 

Für die vorliegende Planung sind insbesondere die Grundsätze zum Thema Erneuerbare 

Energieversorgung (Abschnitt 4.2 LROP) als relevant anzusehen:  

 

4.2.1-01 „1Bei der Energieerzeugung sollen Versorgungssicherheit, Kostengünstigkeit, Effizi-

enz, Klima- und Umweltverträglichkeit berücksichtigt werden. 
2Die nachhaltige Erzeugung erneuerbarer Energien soll vorrangig unterstützt werden. Bei al-

len raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen die Möglichkeiten der Nutzung der 

erneuerbaren Energien, der Sektorkopplung sowie der Energieeinsparung berücksichtigt 

werden. 
3Die Träger der Regionalplanung sollen im Sinne des Niedersächsischen Klimagesetzes da-

rauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten der Anteil erneu-

erbarer Energien, insbesondere der Windenergie, der Solarenergie, der Wasserkraft, der 

Geothermie sowie von Bioenergie und Energie aus Wasserstoff, raumverträglich ausgebaut 

wird.“ 

4.2.1 – 03 „1Der Ausbau von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsener-

gie (Photovoltaik) soll landesweit weiter vorangetrieben und bis zum Jahr 2040 eine Leistung 

von 65 GW installiert werden. 2Dabei sollen vorrangig bereits versiegelte Flächen und Flä-

chen auf, an oder in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand sowie sonstigen baulichen 

Anlagen in Anspruch genommen werden. 3Mindestens 50 GW der in Satz 1 genannten Anla-

genleistung sollen auf Flächen nach Satz 2 installiert werden; im Übrigen soll die Anlagen-

leistung in Form von Freiflächenphotovoltaikanlagen in dafür geeigneten Gebieten raumver-

träglich umgesetzt werden. 4Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft sollen hierfür nicht in 

Anspruch genommen werden. 5Abweichend von Satz 4 können Vorbehaltsgebiete für die 

Landwirtschaft für raumverträgliche Anlagen der Agrar-Photovoltaik vorgesehen werden. 
6Agrar-Photovoltaikanlagen sind Photovoltaikanlagen, die weiterhin eine landwirt-

schaftliche Bewirtschaftung mit Traktoren, Dünge-, Saat- und Erntemaschinen zulas-

sen und durch die höchstens ein Flächenverlust von 15 Prozent der landwirtschaftli-

chen Fläche entsteht. 
7Zur Verbesserung der Standortentscheidungen für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 

solarer Strahlungsenergie sollen die Träger der Regionalplanung im Benehmen mit den Ge-

meinden und den landwirtschaftlichen Fachbehörden regionale Energiekonzepte erstellen 

und in die Regionalen Raumordnungsprogramm integrieren.“ 

 

 

Die vorliegende Planung einer FFPV-Anlage, entspricht dem Grundsatz, die Erzeugung er-

neuerbarer Energien zu unterstützen und auszubauen. Damit wird die Nutzung klimascho-

nender erneuerbarer Energien ermöglicht und der formulierte Grundsatz, eine installierte 

Leistung von 65 GW bis zum Jahr 2040 zu erreichen, unterstützt.  

 

Mit dem „Standortkonzept für PV-Freiflächenanlagen in der Gemeinde Diekholzen“ (Nefino, 

05/2024) liegt der Gemeinde Diekholzen zudem ein Konzept für eine raumverträgliche Steu-
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erung von FFPV-Anlagen vor. Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Fläche, die in 

dem „Standortkonzept für PV-Freiflächenanlagen in der Gemeinde Diekholzen“ (Nefino, 

05/2024) als potenzieller Standort für FFPV-Anlagen ausgewiesen ist (siehe auch Punkt 3.9). 

Bei der Ermittlung der Potentialflächen im Rahmen der Erstellung des Standortkonzeptes 

wurden Nutzungskonflikte mit anderen Belangen der Raumplanung geprüft, um geeignete 

Gebiete zu ermitteln. Über Ausschlusskriterien, die sich durch fachlichen oder rechtlichen 

Ausschluss für FFPV-Anlagen ergeben, wurden damit nicht geeignete Flächen ausgeschlos-

sen. Bei den Ausschlusskriterien wurden z.B. Festlegungen der Raumordnung (Vorrangge-

biete), Siedlungsflächen, Wälder sowie Belange des Landschafts- und Naturschutzes be-

rücksichtigt (Nefino, 05/2024, S. 5).  

 

Das Plangebiet ist nicht als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft festgelegt. Die vorliegen-

de Flächennutzungsplanänderung entspricht damit dem Grundsatz der Raumordnung, Vor-

behaltsgebiete für die Landwirtschaft nicht für FFPV-Anlagen in Anspruch zu nehmen.  

 

Ein regionales Energiekonzept ist bislang nicht im Regionalen Raumordnungsprogramm des 

Landkreises Hildesheim enthalten und kann somit nicht berücksichtigt werden. 

 

 

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Hildesheim  

Für den Bereich des Plangebietes gilt das Regionale Raumordnungsprogramm für den 

Landkreis Hildesheim 2016 mit seiner 1. Änderung von 2019. Im RROP ist der Ortsteil Diek-

holzen als Grundzentrum ausgewiesen. Die bebauten Flächen im Ortsteil Söhre sind als 

vorhandene Bebauung/bauleitplanerisch gesicherter Bereich festgelegt. Die Flächen des 

Änderungsbereiches liegen im Bereich von Flächen ohne Festlegungen (sog. „weiße Flä-

chen“).  

 

Das Plangebiet schließt an die vorhandene Bebauung/bauleitplanerisch gesicherten Bereich 

an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 7: Auszug aus den zeichnerischen Festlegungen des RROP 2016, unmaßstäblich vergrößert; die Lage 

des Änderungsbereiches ist markiert   

Plangebiet 
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In Bezug auf Photovoltaikanlagen wird in der Begründung des RROP 2016 unter dem Kapitel 

Energie auf Grund des Beschlusses der Bundesregierung zum Ausstieg aus der Atomener-

gie die Notwendigkeit formuliert, „… verstärkt in die Nutzung regenerativer Energien wie 

Windenergie, Photovoltaik, Wasserkraft und nachwachsender Rohstoffe (Biomasse, Holz) 

einzusteigen.“ Dabei ist „… die Energiewende so zu gestalten, dass ein tragfähiger Kom-

promiss zwischen Versorgungssicherheit, Klimaschutz sowie dem Schutz der Bevölkerung, 

der Landschaft und der Flora und Fauna gefunden wird.“ Bei der Planung sind „… Projekte 

zur Nutzung von regenerativen Energien auf ihre Umwelt- und Sozialverträglichkeit hin zu 

überprüfen.“ (Pkt. 4.2 01 RROP) 

 

Dem raumordnerischen Grundsatz einer verstärkten Nutzung regenerativer Energien wird 

mit der vorliegenden Planung entsprochen.  

 

 

In der näheren Umgebung des Änderungsbereiches befinden sich folgende Festlegungen im 

RROP:  

 

 Vorranggebiet Natura 2000 

Nördlich vom Plangebiet in ca. 400 m Entfernung ist ein linienhaftes Vorranggebiet Natu-

ra 2000 entlang der Beuster ausgewiesen. Zudem befindet sich ein linien- und flächen-

haftes Vorranggebiet Natura 2000 rd. 950 m südöstlich des Plangebietes. Die im Land-

kreis Hildesheim bestehenden Natura 2000-Gebiete sind in der zeichnerischen Darstel-

lung als Vorranggebiete Natura 2000 festgelegt und je nach Erhaltungszweck mit Vor-

rang- oder Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft überlagert. (Pkt. 3.1.3 02 Beschrei-

bende Darstellung RROP 2016). 

 

 Vorranggebiet Natur und Landschaft 

Ca. 700 m nordwestlich des Plangebietes befindet sich ein Vorranggebiet Natur und 

Landschaft. Die in der zeichnerischen Darstellung entsprechend ihres Schutzerfordernis-

ses festgelegten Vorranggebiete Natur und Landschaft sind in ihrer Funktion für den Na-

turhaushalt zu sichern. (Pkt. 3.1.2 05 Beschreibende Darstellung RROP 2016) 

 

 Vorranggebiet landschaftsbezogene Erholung 

Südlich vom Plangebiet werden Flächen im Bereich des Hildesheimer Wal-

des/Tosmarberg von der Festlegung Vorranggebiet landschaftsbezogene Erholung über-

deckt. Gebiete mit einer herausragenden Landschaftsbildqualität, einer attraktiven 

Wegeerschließung und einer guten Erreichbarkeit sind als „Vorranggebiete landschafts-

bezogene Erholung“ festgelegt, soweit Belange des Naturschutzes nicht vorrangig zu 

bewerten sind. In den Vorranggebieten landschaftsbezogene Erholung sollen Maßnah-

men zur Sicherung und Entwicklung der Erholungsnutzung vorrangig gefördert und um-

gesetzt werden. (Pkt. 3.2.3 01 Beschreibende Darstellung RROP 2016) 

 

 Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft  

Ca. 500 m westlich des Plangebietes sowie ca. 500 m südlich des Plangebietes im Be-

reich des Hildesheimer Waldes/Tosmarberg befinden sich Vorbehaltsgebiete Natur und 

Landschaft. Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft sollen hinsichtlich ihrer ökologi-

schen Funktionsfähigkeit gesichert und entwickelt werden (Pkt. 3.1.2 02 Beschreibende 

Darstellung RROP 2016). 
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Nach bisherigem Kenntnisstand ist das Eintreffen unüberwindbarer artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände im Zusammenhang mit den o.g. benachbarten Schutzgebieten nicht zu 

erwarten (vgl. Punkt 3.6 Schutzgebiete und Schutzobjekte). 

 

Für das großflächige „Vorranggebiet landschaftsbezogene Erholung“ südlich vom Plangebiet 

kann aufgrund der Entfernung und der Großflächigkeit des festgelegten Vorranggebietes da-

von ausgegangen werden, dass seine Funktion durch die Errichtung einer FFPV-Anlage im 

Änderungsbereich in mehr als 600 m Entfernung nicht beeinträchtigt wird.  

 

 

3.4 Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans 

 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Diekholzen stellt den Änderungsbe-

reich als „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. Der Änderungsbereich grenzt im Westen an 

einen als Wohnbaufläche ausgewiesenen Bereich an. Darüber hinaus ist das Plangebiet von 

weiteren, als Flächen für die Landwirtschaft ausgewiesenen Flächen umgeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 8: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Diekholzen mit Geltungsbereich 

der 11. Änderung des Flächennutzungsplans 
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3.5 Bestehende Bebauungspläne  

 
Für den Änderungsbereich besteht bisher kein Bebauungsplan. Zu der vorliegenden 11. Än-

derung des Flächennutzungsplans wird der Bebauungsplan Nr. 11 „Solarpark Am Trauer-

berge“ im Parallelverfahren aufgestellt.  

 

Für die westlich an das Plangebiet angrenzende Wohnbebauung besteht der Bebauungsplan 

Nr. 1 „Am Trauerberge“.  

 

 

3.6 Landschaftsrahmenplan Landkreis Hildesheim (LRP 1993) 
 

Der Landschaftsrahmenplan wurde im Entwurf des Landschaftsplans der Gemeinde Diek-

holzen von 1999 (s.u.) berücksichtigt und stellt die Belange in aktuellerer und detaillierterer 

Form dar. An dieser Stelle wird daher auf eine gesonderte Auswertung des LRP verzichtet.  

 

 

3.7 Landschaftsplan Diekholzen 

 

Landschaftsplan Diekholzen (LP-Entwurf 1999)3  

 

Da inzwischen aktuellere bzw. feinmaßstäblichere Daten zur Verfügung stehen (z.B. 
www.umweltkarten-niedersachsen.de, www.lbeg.niedersachsen.de/kartenserver, Kartierbe-
richt4 und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur geplanten FFPV-Anlage in Söhre) wird der 
LP-Entwurf im Folgenden nur insoweit wiedergegeben, wie dies zu ergänzenden Erkenntnis-
sen führt.  
 

 

Tiere, Pflanzen und Biotope 

 Schwarzstorch 

Das Gemeindegebiet Diekholzen ist Lebensraum des Schwarzstorches. Brutnach-
weise liegen für den Hildesheimer Wald vor. Im LP wird für den Schwarzstorch ein 
potenzieller Aktionsradius von z.T. 8-16 km um den Horst für den Landkreis Hildes-
heim angegeben. Somit befindet sich der Änderungsbereich innerhalb des potenziel-
len Aktionsradius. Die Beuster zwischen Diekholzen und Söhre gehört zum Nah-
rungshabitat der örtlichen Population.  

 Amphibien  

Die Teiche Röderhof / Sonnenberg rd, 950 m südöstlich des Plangebietes sind ein 
bedeutsames Laichgebiet für 9 verschiedene Amphibienarten, hierunter auch die 
FFH-Arten Kammmolch und Laubfrosch. Land- und Überwinterungsquartiere befin-
den sich in der unmittelbaren Umgebung der Teiche sowie im Bereich des südlich ge-
legenen Hildesheimer Waldes. Landlebensräume und Wanderrouten befinden sich 
nicht im Änderungsbereich oder werden durch diesen unterbrochen. 

 

Klima 

 für Söhre: mäßige lufthygienische Belastung mit ungehinderten Austauschbeziehun-

gen zu Kalt- und Frischluftentstehungsgebieten 

                                                
3 Mextorf Landschaftsplanung 
4 Biotoptypen und Brutvögel 

http://www.lbeg.niedersachsen.de/kartenserver
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 keine signifikanten Frischluftleitbahnen 

 

Landschaftsbild 

 im Dreieck Egenstedt-Söhre-Sonnenberg: Defizit der Strukturausstattung und somit 

auch im Erlebnis- und Erholungswert  

 Ein Punkt auf dem Wirtschaftsweg oberhalb des Änderungsbereiches ist als Standort 

mit weitreichenden Sichtbeziehungen gekennzeichnet. 

 Der Bereich östlich von Söhre ist nicht als Bereich mit besonderer Bedeutung (gute 

Strukturausstattung) gekennzeichnet. Vom Änderungsbereich aus ergeben sich je-

doch Blickbeziehungen in Bereiche mit besonderer Bedeutung für das Landschafts-

bild (Waldränder des Hildesheimer Waldes, Ortsrand von Söhre, Gehölze bei Röder-

hof).  

 

Archäologie 

 keine archäologischen Fundstellen im Änderungsbereich oder in dessen Umfeld be-

kannt 

 

Bauleitplanerische Entwicklungen 

 im Änderungsbereich keine geplanten Entwicklungen 

 im offenen Raum zwischen Söhre, Egenstedt und Röderhof rd. 900 m nordöstlich des 

Änderungsgebietes: Konzentrationsfläche für Windkraftanlagen  

 

Leitbilder und Entwicklungsziele  

 Verbesserung der Biotopvernetzung: Zwischen Söhre und Röderhof (entlang der 

„Sonnenberg-Achse“) Entwicklung eines durchgängigen und reich strukturierten 

Bands an Biotopstrukturen mit Dauergrünland 

 Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzungen auf feuchten, nassen, sehr trockenen, 

stärker hängigen oder sonstigen extremen Standorten 

 Sicherung und Entwicklung eines angemessenen Grünlandanteils insbesondere in 

räumlicher Nähe zu Fließgewässern  

 Sicherung von Böden mit hohen bis sehr hohem landwirtschaftlichen Ertragspotenzial 

und Böden mit besonderen Standortbedingungen für die Tier- und Pflanzenwelt 

 Reduzierung von Stoffeinträge aus randlichen Nutzungen (Acker) und aus Siedlun-

gen in das Fließgewässernetz 

 Verzicht auf die Bebauung von Bereichen, die für das Landschaftsbild bedeutsam 

sind. Hierzu gehören auch Bereiche mit weitreichenden Blickbeziehungen (markierter 

Punkt im Kuppenbereich oberhalb des Änderungsbereiches) 

 Neue Bauvorhaben in Söhre sollen sich verstärkt am ländlich-dörflichen Charakter 

und damit am gewachsenen Ortsbild orientieren. Keine weitere Siedlungsentwicklung 

östlich des Ortes im Bereich „Trauerberg“ 

 Ein- und Durchgrünung von neuen Baugebieten 
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3.8 Schutzgebiete und Schutzobjekte  
 

Im Änderungsbereich selbst oder angrenzend befinden sich keine Schutzgebiete oder 
Schutzobjekte. 
 

Die folgenden Schutzgebiete bzw. Schutzobjekte befinden sich in der näheren Umgebung 

(vgl. Abb. 9): 

 

1. FFH-Gebiet 388 ‚Kammmolch-Biotop Röderhofer Teiche‘, rd. 950 m südöstlich  

2. FFH-Gebiet 382 ‚Beuster‘ (mit NSG ‚Am roten Steine‘), rd. 400 m nördlich 

3. EU-Vogelschutzgebiet V44 ‚Hildesheimer Wald‘, rd. 1,7 km südwestlich 

4. NSG HA 121 ‚Schwarze Heide‘ ca. 700 m nordwestlich 

5. NSG HA 109 ‚Am roten Steine‘, rd. 1,5 km nördlich (bei Itzum, innerhalb des FFH-

Gebietes 382 ‚Beuster‘) 

6. LSG HI 72 ‚Beuster und Kalte Beuster‘, rd. 350 m nördlich 

7. LSG HI 28 ‚Röderhofer Teiche und Egenstedter Forst‘, rd. 750 m südöstlich 

8. Wertvolle Bereiche für Brutvögel (sofern nicht innerhalb anderer Schutzgebiete gelegen) 

8a) Rotmilan, rd. 500 m südlich und westlich sowie rd. 1,6 km südwestlich (im Hildeshei-

mer Wald) 

8b) Schwarzstorch, Großvogellebensraum rd. 550 m nordwestlich (Beuster zwischen 

Diekholzen und Söhre) und 2,8 km südwestlich (im Hildesheimer Wald) 

 

 

Auf Ebene der Flächennutzungsplanung wird die Standortentscheidung für die FFPV-Anlage 

getroffen. Daher sind bereits auf dieser Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die mögli-

chen Auswirkungen des Planvorhabens auf die im Planungsraum befindlichen Schutzgebiete 

zu betrachten. Dabei können nur Auswirkungen berücksichtigt werden, die aufgrund der Art 

des Vorhabens bereits in diesem Planungsstadium absehbar sind. 

 

Als mögliche Auswirkungen in Bezug auf die Schutzgebiete bzw. ihre Leitarten werden fol-

gende Aspekte bei der Errichtung von FFPV-Anlagen als relevant angesehen: 

 

 Lebensraumverlust durch Überschirmung von Flächen 

 Visuelle Wirkungen (Lichtreflexionen) 

 Stoffliche Emissionen (Wassergefährdung durch Unfälle) 

 

Weitere mögliche Auswirkungen wie z.B. Geräuschemissionen technischer Bestandteile 

(z.B. Trafostation) oder baubedingte Beeinträchtigungen sind aufgrund der Entfernung zu 

den Schutzgebieten (mind. 400 m) nicht zu erwarten. 

 

Im Folgenden werden die für das vorliegende Planvorhaben maßgeblichen Schutzaspekte 

der Schutzgebiete bzw. ihre Leitarten näher betrachtet und hinsichtlich ihrer Planungsrele-

vanz beurteilt. 
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Abb. 9: Plangebiet mit umgebenden Schutzgebieten (Umweltkarten Nds., Zugriff 13.03.2024, verändert 
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1. FFH-Gebiet 388 ‚Kammmolch-Biotop Röderhofer Teiche‘, rd. 950 m südöstlich 

Schutzweck des FFH-Gebietes ist die Erhaltung und Entwicklung eines günstigen Erhal-

tungszustandes des Kammmolches. Das FFH-Gebiet umfasst vor allem die Laichgewässer 

sowie umgebende strukturreiche Landhabitate (Brachland, extensives Grünland, Hecken, 

Wald). Teile des Hildesheimer Waldes stellen dabei den Hauptlandlebensraum (Winterquar-

tier) der Kammmolchpopulation da. Der Kammmolch ist nur wenig wander-/ ausbreitungsfä-

hig und besitzt einen geringen Aktionsraum von meist nur wenigen hundert Metern bis hin zu 

höchstens rund 1 km zwischen Laichgewässer und Winterquartier. Der Änderungsbereich  

esteht aus intensiv genutztem Grünland und ist durch offene, konventionell genutzte Acker-

flächen vom Schutzgebiet getrennt. (Teil-)Lebensräume oder verbindende Biotopelemente 

im Sinne eines Biotopverbundes werden vom Vorhaben nicht berührt.  

 

Des Weiteren gehören die Erhaltung und die Entwicklung der Lebensraumtypen LRT 9130 

Waldmeister-Buchenwald und LRT 9150 Orchideen-Kalk-Buchenwald zu den Schutzzwe-

cken des FHH-Gebietes.  

 

Relevante, vom Planvorhaben ausgehende Umweltwirkungen auf das Schutzgebiet und sei-

ne Erhaltungsziele bzw. Schutzzwecke sind nicht erkennbar. 

 

 

2. FFH-Gebiet 382 ‚Beuster‘ (mit NSG ‚Am roten Steine‘), rd. 400 m nördlich 

Das FFH-Gebiet umfasst den Quellbereich der Beuster im Hildesheimer Wald, den Verlauf 

der Beuster zwischen Quelle und Einmündungsbereich in die Innerste bei Marienburg sowie 

einen Steilhang mit Trockenrasen im Bereich Marienburger Höhe (siehe NSG Punkt 5). 

Schutzzweck für den Abschnitt der Beuster, der sich rd. 400 m nördlich des Änderungsberei-

ches befindet, ist die Erhaltung und Entwicklung eines Fließgewässers mit naturnaher Ge-

wässerstruktur, v.a. im Zusammenhang mit der Erhaltung und Entwicklung eines günstigen 

Erhaltungszustandes der Groppe und des Bachneunauges.  

 

Der am Hangfuß des Änderungsbereiches verlaufende Graben entwässert über die Beeke in 

die Beuster, dem Lebensraum der Groppe und des Bachneunauges. Eine mögliche Gefähr-

dung besteht durch Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen. Mögliche Gefahrenquellen in 

einem Solarpark sind Trafostationen, bei denen Mineralöl als Isoliermedium eingesetzt wird. 

Isolieröl ist der Wassergefährdungsklasse 1 - schwach wassergefährdend zugeordnet. Eine 

Umweltgefährdung kann durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen verhindert werden 

(Bau einer Ölwanne). 

 

Relevante, vom Planvorhaben ausgehende Umweltwirkungen auf das Schutzgebiet und sei-

ne Erhaltungsziele bzw. Schutzzwecke sind nicht erkennbar. 

 

 

3. EU-Vogelschutzgebiet V44 ‚Hildesheimer Wald‘, rd. 1,7 km südwestlich 

in Zusammenhang mit 

8a) Großvogellebensraum Schwarzstorch rd. 550 m nordwestlich (Beuster zwischen 

  Diekholzen und Söhre) und 2,8 km südwestlich (Hildesheimer Wald) und  

8b) Wertvolle Brutvogelbereiche für den Rotmilan 

 

Das Vogelschutzgebiet V44 umfasst 4 Teilbereiche innerhalb des Hildesheimer Waldes. Die 

beiden östlichen Teilbereiche befinden sich rd. 1,7 km bzw. 2,9 km südwestlich des Ände-
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rungsbereiches, der 3. Teilbereich rd. 3,1 km westlich. Der 4. Teilbereich befindet sich in rd. 

5 km Entfernung nordwestlich außerhalb des dargestellten Kartenbereichs. Leitarten sind 

hier die Vogelarten Mittelspecht, Schwarzspecht, Grauspecht, Zwergschnäpper, Wald-

schnepfe, Wespenbussard, Rotmilan und Schwarzstorch. Darüber hinaus sind 2 Gebiete im 

Umkreis des Änderungsgebietes als Großvogellebensraum für den Schwarzstorch und 4 

Gebiete als Brutvogellebensraum für den Rotmilan ausgewiesen  

 

Mittelspecht, Schwarzspecht, Grauspecht, Zwergschnäpper und Waldschnepfe sind 

ausgesprochene Waldarten. Ihr Lebensraum ist auf den Wald, den Waldrand sowie ggf. die 

unmittelbar an den Wald grenzende Bereiche beschränkt.  

 

Der Schwarzstorch brütet überwiegend auf alten Bäumen in großflächig zusammenhän-

genden störungsarmen Komplexen aus naturnahen Laub- und Mischwäldern mit fischreichen 

Fließ- und Stillgewässern, Waldwiesen und Sümpfen. Aufgrund der besonderen Habitatan-

sprüche des Schwarzstorchs sollten regelmäßig genutzte Nahrungshabitate im Umkreis von 

etwa 5 km zu den Brutplätzen als essenzielle Habitatbestandteile betrachtet werden5. Inso-

fern sind die beiden Schwarzstorch-Lebensraumbereiche im Umfeld des Änderungsberei-

ches im Zusammenhang zu sehen. Brut- und Nahrungshabitate sind im Änderungsbereich 

und seiner direkten Umgebung nicht vorhanden. Eine mögliche Flugverbindung zwischen 

den beiden Lebensraumbereichen verläuft nicht über den Änderungsbereich, so dass hier 

keine Irritationen mit Einfluss auf das Flugverhalten (z.B. Lichtreflexionen6) zu erwarten sind7. 

Relevante, vom Planvorhaben ausgehende Umweltwirkungen auf den Schwarzstorch sind 

nicht erkennbar. 

 

Der Wespenbussard lebt bevorzugt in reich strukturierten halboffenen Landschaften mit al-

ten Laubbaumbeständen in Wäldern und Feldgehölzen. Seinen Horst errichtet er auf Bäu-

men mit guter Deckung. Als Nahrung bevorzugt er insbesondere staatenbildende Erdwespen 

sowie Hummeln, die er zu Fuß erbeutet. Brut- und Nahrungshabitate sind im Änderungsbe-

reich und seiner direkten Umgebung nicht vorhanden. Relevante, vom Planvorhaben ausge-

hende Umweltwirkungen auf den Wespenbussard sind nicht erkennbar8.  

 

In Niedersachsen sind die meisten Bruthabitate von Rotmilanen in Waldrändern und Feld-

gehölzen9. Zur Nahrungssuche werden Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wiesen 

und Äckern bevorzugt. Der Rotmilan hat ein breites Nahrungsspektrum (Kleinsäuger, Vögel, 

Fische) und schlägt seine Beute aus dem Sturzflug heraus ohne zu landen. Bisweilen 

schmarotzt er auch bei anderen Greifvögeln oder nutzt Aas (z.B. Verkehrsopfer entlang von 

Straßen)10. Wie auch die Faunistische Untersuchung (LaReG 5/2024) ergeben hat, zählt das 

Plangebiet zum Nahrungsgebiet des Rotmilans. Für den Rotmilan ist das rd. 2,6 ha Plange-

biet nicht als essenzielles Nahrungsgebiet einzuordnen. Ausweichmöglichkeiten stehen im 

Umfeld zur Verfügung. Um mögliche Lichtreflexionen durch die FFPV-Anlage so weit wie 

                                                
5 www.artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/massn_stat/103175 
6 Weitgehende Reduktion durch eine antireflektierende Schicht auf den Modulen möglich 
7 Das Bundesamt für Naturschutz (BfN-Skrtipten 247, Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden für Freiland-

photovoltaikanlagen) stellt zudem fest, dass „keine signifikante Flugrichtungsänderung bei überfliegenden Vö-
geln beobachtet werden [konnte], die auf eine Stör- oder Irritationswirkung hinweisen. (S. 62) 

8 www.nlwkn.niedersachsen.de/vollzugshinweise-arten-lebensraumtypen/vollzugshinweise-fuer-arten-und-
lebensraumtypen-46103.html 

      www.artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/massn_stat/103018 
9 www.nlwkn.niedersachsen.de/veroeffentlichungen-naturschutz/oekologie-gefaehrdung-und-schutz-des-

rotmilans-milvus-milvus-in-europa-46248.html#klein 
10 

www.artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/1030
13 



11. Änderung Flächennutzungsplan Diekholzen Begründung 

 19 
 

möglich zu reduzieren, können die Module mit einer antireflektierenden Schicht bedeckt wer-

den. Das Bundesamt für Naturschutz11 stellt zudem fest, dass „keine signifikante Flugrich-

tungsänderung bei überfliegenden Vögeln beobachtet werden [konnte], die auf eine Stör- 

oder Irritationswirkung hinweist. (S. 62). Relevante, vom Planvorhaben ausgehende Um-

weltwirkungen auf den Rotmilan sind nicht zu erwarten (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, 

LaReG 05/2024).  

4. NSG HA 121 ‚Schwarze Heide‘ rd. 700 m nordwestlich (Magerrasen und Heiden) 

5. NSG HA 109 ‚Am roten Steine‘, rd. 1,5 km nördlich (bei Itzum, innerhalb des FFH-

Gebietes 382) (Magerrasen) 

6. LSG HI 72 ‚Beuster und Kalte Beuster‘, rd. 350 m nördlich 

7. LSG HI 28 ‚Röderhofer Teiche und Egenstedter Forst‘, rd. 750 m südöstlich 

 

In Bezug auf die Schutzgebiete 4. - 7. sind aufgrund der Schutzzwecke der Gebiete sowie 

aufgrund der Entfernungen zum Plangebiet keine Auswirkungen zu erwarten. 

 

 

Aufgrund der vom Planvorhaben ausgehenden Umweltwirkungen sind keine relevanten 

Auswirkungen auf die Schutzgebiete zu erwarten.  

 

 

Biotope und Pflanzenarten 

Gemäß „Kartierbericht Biotoptypen und Brutvögel“ (Planungsgemeinschaft GbR LaReG, 

Braunschweig, Mai 2024) wurden im Änderungsbereich keine Biotope erfasst, die dem ge-

setzlichen Schutz nach § 30 BNatSchG beziehungsweise nach § 24 NNatSchG unterliegen. 

Es wurden auch keine gefährdeten oder geschützten Pflanzenarten entsprechend der Roten 

Liste Niedersachsen (Garve 2004) bzw. der Roten Liste Deutschland (Metzing et al 2018) 

festgestellt. 

 

 

3.9 Standortkonzept für FFPV-Anlagen in der Gemeinde Diekholzen 
 
Die Gemeinde Diekholzen hat die Nefino GmbH beauftragt, das Gemeindegebiet nach ge-

eigneten Flächen für FFPV-Anlagen zu untersuchen. Das daraufhin erarbeitete „Standort-

konzept für PV-Freiflächenanlagen“ (Nefino GmbH, Hannover, 09/2023) und „Analyse der 

Flächenpotenziale für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Gemeinde Diekholzen“ (Nefino 

GmbH, Hannover, 05/2023) liegen vor. Ein sogenanntes „Update“ des Standortkonzeptes 

wurde aufgrund der Änderung des NKlimaG vom 12.12.2023 im Mai 2024 erstellt. Die Poten-

tialflächenanalyse wurde auf Grundlage der Gesetzesänderung gemäß § 3a NKlimaG ange-

passt.  

 

Das Standortkonzept orientiert sich an der Arbeitshilfe „Planung von Freiflächen-

Photovoltaikanlagen in Niedersachsen – Hinweise und Empfehlungen aus der Perspektive 

der Raumordnung des Niedersächsischen Landkreistages und des Niedersächsischen Städ-

te- und Gemeindebundes in Kooperation mit dem Niedersächsischen Ministerium für Ernäh-

rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie dem Niedersächsischen Ministerium für 

Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz“ – kurz: NLT-Arbeitshilfe (10/2022).  

                                                
11 BfN-Skrtipten 247 (2009), Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden für Freilandphotovoltaikanlagen, S. 62) 
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Grundsätzliches Ziel des Standortkonzeptes ist, eine raumverträgliche Steuerung für FFPV-

Anlagen durch eine fachliche Bewertung potenzieller Flächen zu erleichtern. Zudem ermög-

licht das Standortkonzept dem Planungsträger bzw. potenziellen Investoren eine hilfreiche 

Orientierung bei der Standortsuche.  

 

Im Rahmen der Analyse der Flächen des Gemeindegebietes von Diekholzen wurde ein Kri-

terienkatalog aus Ausschlusskriterien, Einzelfallkriterien und Gunstkriterien (im Folgenden 

„Prämissengerüst“ benannt) erstellt und das Gemeindegebiet daraufhin ausgewertet. Nach 

Ermittlung von Ausschlussflächen, die für eine Nutzung von FFPV-Anlagen ungeeignet 

sind12, wurden die verbleibenden Flächen als Potenzialflächen für FFPV-Anlagen berücksich-

tigt. Potenzialflächen im privilegierten Bereich (förderfähige und privilegierte Flächen) werden 

dabei gesondert ausgewiesen. Die Potenzialflächen wurden auf Gunstkriterien13 hin über-

prüft und mit Einzelfallkriterien14 verschnitten.   

 

Ein Fokus des Standortkonzepts liegt auf der Identifikation aus landwirtschaftlicher Sicht po-

tenziell weniger geeigneter Böden (erosionsgefährdete Böden, Böden mit sehr geringem und 

geringem Ertragspotenzial) sowie Flächen, auf denen die Errichtung von FFPV eine positive 

Auswirkung hat (Moore, landwirtschaftlich genutzte Teilflächen in Trinkwasserschutzgebie-

ten). Nach § 3a NKlimaG werden alle Böden mit einer Grünland- und Ackerzahl von 50 oder 

mehr für die FFPV ausgeschlossen. Ausnahmen bilden die unter § 3a aufgeführten Kriterien. 

Ziel der Klassifizierung nach der Grünland- und Ackerzahl ist es, die besonders ertragreichen 

Böden eines jeden Planungsraumes für die FFPV auszuschließen und den Ausbau hin zu 

den wenig ertragreichen Böden im Planungsraum zu steuern. Böden mit einer geringen 

landwirtschaftlichen Eignung können als Gunstkriterien in der Analyse Anwendung finden. 

Hierzu wird eine relative Klassifizierung der Böden im Planungsraum vorgenommen. 

 

Die ermittelten Potenzialflächen werden mit den Einzelfallkriterien verschnitten, so dass po-

tenziell entgegenstehende Belange direkt zu erkennen sind. Ebenso werden die Gunstkrite-

rien mit den Potentialflächen überlagert, so dass besonders geeignete Standorte einfacher 

identifziert werden können.  

 

Die Zielvorgabe des NKlimaG sieht eine Ausweisung von 0,5 % der Landesfläche für die 

FFPV in Niedersachsen vor. Sofern diese Zielvorgabe als Maßgabe in der Gemeinde Diek-

holzen verstanden wird, müsste die Gemeinde 15,1 ha der Gemeindefläche für FFPV zur 

Verfügung stellen.  

 

Das Standortkonzept kommt zu dem Ergebnis, dass nach der Anwendung der Ausschluss-

kriterien (sogenannte „Tabuzonen“) 589,28 ha Gemeindefläche in Diekholzen als potenzielle 

Flächen für FFPV ermittelt werden können. Dies entspricht 19,49 % der Gemeindefläche.  

 

Das Plangebiet der 11. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Diekholzen be-

findet sich nach der Standortanalyse im Bereich der Potenzialfläche Solar nach Abzug der 

Tabuzonen und eignet sich damit für die Errichtung einer FFPV-Anlage. Darüber hinaus ver-

                                                
12 Ausschlusskriterien sind z. B. Festlegungen der Raumordnung (Vorranggebiete), Siedlungsflächen, Wälder 
sowie Belange des Landschaft- und Naturschutzes 
13 Für den raumverträglichen Ausbau der FFPV-Anlagen weisen gewisse Flächen eine besondere Eignung auf. 
Diese sind als Gunstkriterien in das Standortkonzept eingeflossen.  
14 Einzelfallkriterien: Flächen, die nicht aus rechtlichen oder faktischen Gründen für FFPV-Anlagen ausgeschlos-
sen werden, bei denen aber andere Belange dem Ausbau entgegenstehen, die einer Einzelfallprüfung unterzo-
gen werden sollten. 
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fügt das Plangebiet über Gunstkriterien. Näheres zur Eignung des Änderungsbereiches wird 

unter Punkt 4.1 im Rahmen der Standortbegründung erläutert.  

 

 

 

 

4. PLANUNGSKONZEPT UND ALTERNATIVENPRÜFUNG  

 

4.1 Standortbegründung 

 

Die Flächen des Gemeindegebietes von Diekholzen wurden auf ihre Eignung für FFPV-

Anlagen überprüft. Dafür hat die Nefino GmbH eine Analyse der Flächenpotenziale in der 

Gemeinde durchgeführt (siehe Punkt 3.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 10: „Flächenpotenziale nach Abzug der Tabuzonen“; Auszug aus der „Analyse der Flächenpotenziale für 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Gemeinde Diekholzen – Update § 3a NKlimaG“, Nefino GmbH, 
05/202415 

 

 

Mit dem Standortkonzept liegt eine verträgliche, an den Kriterien der NLT-Arbeitshilfe 

(10/2022) ausgerichtete Standortwahl vor. Bei der Ermittlung der Potentialflächen im Rah-

men der Erstellung des Standortkonzeptes wurden Nutzungskonflikte mit anderen Belangen 

der Raumplanung geprüft, um geeignete Gebiete zu ermitteln. Über Ausschlusskriterien, die 

sich durch fachlichen oder rechtlichen Ausschluss für FFPV-Anlagen ergeben, wurden damit 

                                                
15 Die dargestellten Flächenpotenziale ergeben sich aus dem Abzug der im Prämissengerüst angegebenen 
Tabukriterien von der Gemeindefläche. 

Plangebiet 
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nicht geeignete Flächen ausgeschlossen. Bei den Ausschlusskriterien wurden u.a. Festle-

gungen der Raumordnung (Vorranggebiete), Siedlungsflächen, Wälder sowie Belange des 

Landschafts- und Naturschutzes berücksichtigt.  

 

Das Plangebiet der 11. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Diekholzen be-

findet sich nach der Standortanalyse im Bereich der Potenzialfläche Solar nach Abzug der 

Tabuzonen und eignet sich damit für die Errichtung einer FFPV-Anlage. Einzelfallkriterien, 

die für Flächen angesetzt werden, bei denen FFPV nicht aus rechtlichen oder faktischen 

Gründen ausgeschlossen werden, bei denen jedoch andere Belange der Errichtung von 

FFPV-Anlagen entgegenstehen können, sind für das Plangebiet nicht ausgewiesen. Einzig 

das Einzelfallkriterium Landschaftsbildraum ist betroffen. Jedoch befindet sich das gesamte 

Gemeindegebiet von Diekholzen in einem Landschaftsbildraum mit hoher Eigenart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 11: „Gunstkriterien - § 3a NKlimaG; Auszug aus der „Analyse der Flächenpotenziale für Freiflächen-Photo-

voltaikanlagen in der Gemeinde Diekholzen – Update § 3a NKlimaG“, Nefino GmbH, 05/2024 

 

 

Neben der grundsätzlichen Eignung des Plangebietes als Potenzialfläche Solar verfügt das 

Plangebiet über sogenannte „Gunstkriterien“. Diese werden Flächen zugeordnet, die für den 

raumverträglichen Ausbau einer FFPV-Anlage eine besondere Eignung aufweisen. Die 

Gunstkriterien basieren auf den in § 3a NKlimaG aufgeführten Kriterien:  

 

 das Plangebiet befindet sich im Bereich von Böden mit einer bodenkundlichen Feuchte-

stufe < 3  

 Das Plangebiet befindet sich im Bereich besonders wassererosionsgefährdeter Standor-

te.  

 

Plangebiet 
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Die Auswahl des Änderungsbereiches für die Errichtung von FFPV-Anlagen erfolgt aufgrund 

der Ergebnisse des Standortkonzeptes. Eine weitere Voraussetzung war die Flächenverfüg-

barkeit, die für den Änderungsbereich durch den Eigentümer gegeben ist.  

 

Weiterhin ist das Plangebiet im Sinne von § 3a NKlimaG geeignet, da im Plangebiet Böden 

mit einer Ackerzahl von 38 vorliegen und damit Böden mit einer Grünland- und Ackerzahl 

< 50, die nach § 3a NKlimaG keine besondere Bedeutung für die Sicherung der landwirt-

schaftlichen Nahrungsproduktion besitzen.  

 

Zum Erreichen der Klimaziele und der Vorgaben des NKlimaG zur Entwicklung von Flächen 

zur Erzeugung von Strom durch Freiflächenanlagen auf mindestens 0,5 Prozent der Landes-

fläche bis zum Jahr 2033 ist es erforderlich, über den Änderungsbereich hinaus auf weiteren 

Flächen FFPV-Anlagen zu entwickeln. Der rd. 2,6 ha große Änderungsbereich allein deckt 

diese Vorgabe nicht ab. Eine grundsätzliche Vermeidung der Planung und Entwicklung eines 

alternativen Standortes ist insofern nicht sinnvoll.  

 

 

4.2 Planungskonzept 

 

Im dargestellten Sondergebiet Photovoltaik sind alle Arten der Stromerzeugung aus solarer 

Energie zulässig. Geplant ist eine FFPV-Anlage, die durch die Festsetzungen im parallel 

aufgestellten Bebauungsplan Nr. 11 „Solarpark Am Trauerberge“ konkretisiert wird.  

 

 

 

 

 

5. INHALT DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 

 
 

Mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Diekholzen wird die gesamte 

rd. 2,57 ha große Fläche des Plangebietes als Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 

BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ dargestellt. Die bisherige Darstellung als 

Flächen für die Landwirtschaft entfällt.  

 

Damit soll die Nutzung zur Gewinnung von Strom aus Solarenergie ermöglicht werden. Das 

Planungsziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung einer FFPV-Anlage 

im parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 11 zu schaffen, kann damit erreicht werden.  
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6. VERKEHR UND ERSCHLIESSUNG 

6.1 Verkehrliche Erschließung  

 

Der Änderungsbereich wird über die nördlich angrenzende Straße „Trauerberg“ erschlossen. 

Diese ist auf einem kurzen Stück von etwa 40 m Länge parallel zum Änderungsbereich be-

festigt.  

 

Im Änderungsbereich selbst erfolgt die Erschließung über die als Sondergebiet dargestellten 

Flächen.  

 

Der Ausbau von öffentlichen Straßen ist nicht erforderlich. Das Verkehrsaufkommen wird 

nicht zunehmen, da es sich bei der FFPV-Anlage um kein verkehrsintensives Vorhaben han-

delt.  

 

 

6.2 Ver- und Entsorgung  

 
Innerhalb des Geltungsbereiches liegen noch keine Ver- und Entsorgungsleitungen.  

 

Strom: Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage ist eine Übergabe an das öffentliche 

Stromnetz erforderlich. In rd. 200 m Entfernung vom Änderungsbereich innerhalb der Straße 

„Rohland“ ist ein Netzanschluss über einen Netzverknüpfungspunkt möglich.  

 

Anschlüsse an die Trinkwasserversorgung, die Abwasserbeseitigung sowie die Müllentsor-

gung sind für das geplante Vorhaben nicht erforderlich. Bei der geplanten Photovoltaikanlage 

fallen kein Schmutzwasser und auch kein Abfall an. Trinkwasser wird im Änderungsbereich 

nicht benötigt. Für die Reinigung der Module ist in der Regel kein Wasseranschluss notwen-

dig.  

 

 

Niederschlagswasser: Das im Änderungsbereich anfallende Niederschlagswasser ist über 

die belebte Bodenschicht unter den Solarmodulen natürlich zu versickern.  

 

 

6.3 Löschwasser/Brandschutz 

 

Ausreichender Brandschutz ist im Zuge der Baugenehmigung nachzuweisen.  
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7. SONSTIGE BELANGE DER PLANUNG  

 

7.1 Landwirtschaft und Fläche 

 

Mit der Planung werden rd. 2,6 ha Fläche für die Errichtung einer FFPV-Anlage in Anspruch 

genommen.   

 

Der Änderungsbereich befindet sich innerhalb von im wirksamen Flächennutzungsplan der 

Gemeinde Diekholzen dargestellten Flächen für die Landwirtschaft. Genutzt wird das Plan-

gebiet als Mähwiese. Nach der Bodenschätzungskarte Niedersachsen 1: 5000 (BS5), erho-

ben durch das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), beträgt die Boden-

zahl/Grünlandgrundzahl im Plangebiet 42, die Ackerzahl/Grünlandzahl 38.  

 

Damit nimmt das Plangebiet Flächen mit einem eher geringen landwirtschaftlichen Ertrags-

potenzial in Anspruch. Unter Berücksichtigung der unter Punkt 4.1 erläuterten Standortargu-

mente ist der Änderungsbereich für die Ausweisung von Flächen für eine FFPV-Anlage gut 

geeignet. In Anbetracht der vorhandenen ausgedehnten landwirtschaftlichen Flächen um 

den Ortsteil Söhre ist davon auszugehen, dass durch die geplante Umwandlung die Belange 

der Landwirtschaft nicht unzumutbar berührt werden. 

 

Es werden keine Flächen beansprucht, für die ein raumordnerischer Vorbehalt für die Land-

wirtschaft besteht.  

 
 

7.2 Altlasten und Kampfmittelvorkommen  

 

Altlasten  

Im NIBIS®Kartenserver (03/2024) sind keine Altlasten im Änderungsbereich verzeichnet. Es 

liegen auch keine Informationen über Bodenverunreinigungen oder Altlasten im Änderungs-

bereich vor.  

 

 

Kampfmittel  
Eine Auswertung von Luftbildern nach Hinweise auf Kampfmittel hat ergeben, dass keine 

Kampfmittelverdacht besteht (Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nie-

dersachsen, Regionaldirektion Hameln – Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst, Hanno-

ver, 14.05.2024).  

 

Es wird seitens des Kampfmittelbeseitigungsdienstes darauf hingewiesen, dass die vorlie-

genden Luftbilder nur auf Schäden durch Abwurfkampfmittel überprüft werden können. Soll-

ten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, Minen etc.) 

gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder 

den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-

Hannover des LGLN zu benachrichtigen. 
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7.3 Denkmalschutz / Bodenfunde 

Im Änderungsbereich befinden sich keine Baudenkmäler. Bodendenkmale im Änderungsbe-
reich sind nicht bekannt.  
 
Der Denkmalatlas Niedersachsen des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege 
und der NIBIS®Kartenserver (LBEG, 04/2024) weisen keine Archäologischen Denkmale für 
den Geltungsbereich und die Umgebung aus. 

 
 

7.4 Gewässer 
 

Unmittelbar südlich an den Änderungsbereich grenzt ein als Gewässer III. Ordnung klassifi-

zierter Graben.  

 

 

7.5 Klimaschutz 

 

Durch die vorliegende Planung wird ein Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien geleis-

tet. Die Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie trägt wesentlich zur Senkung 

der CO2-Emissionen bei und ist somit ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.  

 

Damit trägt die Bauleitplanung im Sinne von § 1 Abs. 5 Satz 2 i.V.m. § 1 a Abs. 5 BauGB da-

zu bei, den Klimaschutz zu fördern und den Erfordernissen des Klimaschutzes durch Maß-

nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, Rechnung zu tragen.  

 

 

7.6 Versorgung mit Energie  
 

Im Änderungsbereich wird die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien auf Ebene 

der vorbereitenden Bauleitplanung ermöglicht. Durch die damit verbundene Errichtung und 

den Betrieb einer FFPV-Anlage wird ein Beitrag zum erforderlichen Ausbau der erneuerba-

ren Energien im Sinne des NKlimaG geleistet.  

 

Mit der Planung wird der besonderen Bedeutung des Ausbaus von erneuerbaren Energien 

nach § 2 EEG 2023 Rechnung getragen.  

 

Das wesentliche Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist die Nutzung erneuerbarer Ener-

gien gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7.f) BauGB. Damit werden die Belange der Versorgung mit Ener-

gie einschließlich der Versorgungssicherheit im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 8.e) BauGB geför-

dert.  

 

 

7.7 Naturschutz und Landschaftspflege  

 

Das Plangebiet befindet sich am östlichen Ortsrand des Ortsteils Söhre und stellt den Über-

gang von der Siedlungsfläche zur freien Landschaft dar. Insbesondere aufgrund der Hangla-

ge des Plangebietes und seiner unbebauten Umgebung sind weitreichende Sichtbeziehung 

zwischen Plangebiet und Landschaft gegeben.  
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Der Kartierbericht Biotoptypen und Brutvögel (Planungsgemeinschaft GbR LaReG, Braun-

schweig, 5/2024) führt aus, dass das als Mähwiese genutzte Plangebiet dem Biotoptyp „In-

tensivgrünland“ zuzuordnen ist. Wie auch der südlich angrenzende vegetationsarme Graben 

besitzt das Intensivgrünland des Plangebietes eine geringe naturschutzfachliche Wertigkeit 

(Wertstufe II nach Drachenfels 2021/2019). Gefährdete oder geschützte Pflanzenarten wur-

den nicht festgestellt.  

 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans wird ein Eingriff in Natur und Landschaft vorbe-

reitet. Betroffen sind hier vor allem Menschen und Tiere durch mögliche Lichtreflexionen, 

Tiere durch möglichen Lebensraumverlust u.a durch eine Barrierewirkung der Einzäunung, 

das Landschaftsbild durch technische Überprägung sowie das Schutzgut Boden durch Ver-

schattung und kleinräumige Veränderungen im Bodenwasserhaushalt. Beeinträchtigungen 

durch Bodenversiegelung ergeben sich bei FFPV-Anlagen in der Regel nur kleinflächig, da 

die Stützpfeiler ohne Fundamente direkt in den Boden gerammt werden. 

 

Im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplans Nr. 11 ist die Erstellung einer Ein-

griffs-/Ausgleichsbilanzierung erforderlich. Weiterhin können auf der Ebene der nachfolgen-

den Bebauungsplanung Auswirkungen durch Festsetzung verschiedener Vermeidungs- und 

Minderungsmaßnahmen verringert werden. Dies sind z.B. Eingrünungen der Anlage, eine 

Begrenzung des Versiegelungsgrads und Vorgaben zur Pflege und Unterhaltung (z.B. Mahd, 

Düngung, Pestizideinsatz) sowie die Verwendung von Modulen mit Antireflexionsschicht und 

Kleintierdurchlässe im Zaun. 

 

 

Artenschutz 

Die Planungsgemeinschaft GbR LaReG, Braunschweig hat für das Plangebiet und die östlich 

an das Plangebiet angrenzende Ackerfläche einen Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 

(05/2024) erstellt. Demnach sind für die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Brutvogel-

arten erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Voraussichtlich ist ein Feldlerchenrevier zu 

kompensieren. 

 

Weitere bau- und anlagenbedingte Konflikte können durch Vermeidungsmaßnahmen wie ei-

ner Bauzeitenregelung und der Einrichtung von Kleintierdurchlässen im Zaun vermieden 

werden.  

 

Unter der Voraussetzung der Umsetzung entsprechender Vermeidungs- und Ausgleichs-

maßnahmen kann der Eintritt von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG 

in Bezug auf die Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie der europäischen Vogelarten 

nach bisherigem Erkenntnisstand vermieden werden. 

 

 

Umweltbericht 

Für die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplans ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für 

die umweltbezogenen Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB eine Umwelt-

prüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermit-

telt werden. Diese werden im Umweltbericht beschrieben und bewertet.  

 

Der Umweltbericht wird Teil der Begründung und im weiteren Verfahrensverlauf ergänzt.  
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8. VERFAHRENSVERMERKE UND RECHTSGRUNDLAGEN 

 

Wesentliche Rechtsgrundlagen 

 

Für die 11. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Diekholzen gelten folgende 

Rechtsgrundlagen: 

 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBL. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 

2023 (BGBl. I Nr. 394) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 

2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 

Länderrecht Niedersachsen 

 Nds. Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. 2012, 46), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 51) 

 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 8. Februar 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 9) 

 

 

 

Zeitlicher Überblick  
 

Datum Verfahrensschritt Grundlage 

28.09.2023 

Aufstellungsbeschluss (Rat der Gemein-
de Diekholzen) i. V. mit Beschluss der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB) und der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) 

§ 2 Abs. 1 BauGB 

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 Abs. 1 BauGB 

 Frühzeitige Behördenbeteiligung  § 4 Abs. 1 BauGB 

 Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 Abs. 2 BauGB 

 Behördenbeteiligung § 4 Abs. 2 BauGB 

 
 


